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Bericht 

des Außenpolitischen Ausschusses 

über die Regierungsvorlage (611 der Beila
s.en): Abkommen zwischen der Republik 
Osterreich und der Internationalen Atomener
gie-Organisation über den Amtssitz der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation . im 

Internationalen Zentrum Wien 

Das gegenständliche Abkommen bildet die recht
liche Grundlage für die Überlassung des Internatio
nalen Zentrums Wien an die Internationale Atom
energie-Organisation (IAEO). 

Das ursprüngliche Angebot. der Bundesregierung 
an die IAEO enthi~~t folgende Bedingungen: Die 
von der Republik Osterreich errichteten Amtsge
bäude sollten der IAEO für 99 Jahre gegen einen 
nominellen Mietzins von 1 Schilling jährlich über
lassen werden, wobei die Gebäude Jedoch im Besitz 
des Bundes bleiben sollten. Die Organisation sollte 
die Amtsgebäude ausschließlich für ihre Amts
zwecke verwenden dürfen; Untervermietungen 
sollten nur im Einvernehmen mit den österreichi
schen Behörden möglich sein, wobei der Erlös der 
Untervermietung zur Gänze an den Bund zu ent
richten sein sollte. Die IAEO sollte die Kosten für 
laufende Instandhaltung, erforderliche Instandset
zungen und die Betriebskosten tragen. 

Dieses Angebot wurde in der Folge von der 
IAEO angenommen; der Amtssitz wurde entspre
chend den Raum- und Funktionsprogrammen der. 
Internationalen Organisationen errichtet und ihnen 
am 23. August 1979 übergeben. In dem Abkommen 
mit der IAEO vom 20. September 1979, BGBI. 

Hochmair 

Berichterstatter 

Nr.A63/1979, wurde der Amtssitzbereich der 
IAEO im Internationalen Zentrum Wien festgelegt. 

Der vorliegende Staatsvertrag ist gesetzändernd 
bzw .. gesetzesergänzend und bedarf daher der 
Genehmigung des Nationalrates gemäß Art. 50 
Abs.1 B-VG. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die gegen
ständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
30. April 1981 in Verhandlung genommen. Nach 
den Ausführungen des Berichterstatters sowie 
Wortmeldungen der Abgeordneten Dr. E r m a -
co r a, Dr. BI e n k, Dipl.-Vw. Dr. Ludwig S te i
ne r und DDr. He sei e sowie des Bundesmini
sters für Auswärtige Angelegenheiten Dr. P a h r 
wurde einstimmig beschlossen, dem Nationalrat die 
Genehmigung des Abschlusses dieses Staatsvertra-· 
ges zu empfehlen. 

Der Außenpolitische Ausschuß hält im vorliegen
den Fall·die Erlassung eines besonderen Bundesge
setzes gemäß Art: 50 Abs. 2 B-VG in der geltenden 
Fassung zur Erfüllung des Abkommens für entbehr
lich. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Außen
politische Ausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und der Internationalen Atom
energie-Organisation über den Amtssitz der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation im Interna
tionalen Zentrum Wien (611 der Beilagen) wird 
genehmigt. 

Wien, 1981·04 30 

Marsch 

Obmann 

706 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




